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Bericht an den Gemeinderat Bearbeiter: Dipl.-Ing. Klemens Klinar 

 

BerichterstatterIn:..............................   
 
 

GZ.: A 14_006570/2014/0006 

 

04.01.1 Bebauungsplan  

„Kalvariengürtel – Kalvarienbergstraße – 

 Grimmgasse - Austeingasse“ 

 (1. Grazer Bebauungsplan) 

1. Teiländerung (Liegenschaft Austeingasse 

26/30, Grst.Nr: 2097/2 und 2097/3) 

IV. Bez., KG Lend 

 

Beschluss 

Zuständigkeit des Gemeinderates gemäß§ 63 Abs. 1 und 3 
Stmk. ROG 2010 

 

 

Erfordernis der einfachen Stimmenmehrheit  

gem. § 40 und § 63 Abs 3 Steiermärkisches 

Raumordnungsgesetz 2010 

Mindestanzahl der Anwesenden: 25 

Zustimmung von mehr als der ½ der 

anwesenden Mitglieder des Gemeinderates 

Raumordnungsgesetz 

G 
 
 

 

Ausgangslage 
 

Der vorliegende Bebauungsplan wurde im Jahr 1988 als erster Grazer Bebauungsplan mit der 
Hauptzielsetzung einer Sicherstellung der Hoffreiflächen beschlossen. 
 
Die Blockrandbebauung wurde, unabhängig von bis zu 9-geschossigen Beständen, auf eine 4-
geschossige Bebauung beschränkt. Begründet wurde diese Entscheidung mit der dadurch 
erzielbaren, zulässigen Bebauungsdichte, bezogen auf das gesamte Bebauungsplanungsge-
biet. 
 
Für die Liegenschaft Austeingasse 26/30 wurde seinerzeit nur ein Endglied in sehr geringem 
Ausmaß von ca. 12 x 14 m festgelegt. Ausschlag gebend war die Berücksichtigung eines Ge-
bäudeabstandes zum südlichen Nachbargebäude Austeingasse 20, welches mit 1 m Grenz-
abstand  den heute erforderlichen Abstand um 10 m unterschreitet. Unter diesen Bedingun-
gen war die zulässige Bebauungsdichte im Flächenwidmungsplan nur unter Miterhaltung des 
städtebaulich ungünstigen und desolaten Hofbestandes möglich. Der Anreiz für eine Neube-
bauung war nicht gegeben. Die Liegenschaft ist heute augenscheinlich fehlgenutzt.  
 
Mit Schreiben vom 17.9.2014 hat Herr Architekt DI Manfred Partl namens des grundbücher-
lichen  Eigentümers  (Herr Alexander Helnwein) der Liegenschaft Austeingasse 26/30, 
Grst.Nr: 2079/3 und 2083/2, EZ 1515, KG Lend, um die partielle Änderung des 04.01.0 Be-
bauungsplanes ersucht. 

 

Graz, 25.2.2016 

Dok: BP/04.01.1/Beschluss/GR-Bericht  
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Beantragt werden die Änderung des Verlaufes der im Planwerk in diesem Bereich eingetra-
genen Baugrenzlinien (Verschiebung nach Südosten) und eine Anhebung der zulässigen Ge-
bäudehöhe. Es soll dadurch ein Endglied der geschlossenen Bebauung in größerer Form als 
bisher ermöglicht werden. 
 
Am 13.10.2015 wurde ein Schreiben vorgelegt, demnach Hr. Helnwein der PPK Errichtungs 
GmbH und Herrn DI Idlir Hysa die Vollmacht in sämtlichen Verfahren nach dem Raumord-
nungs- und Baugesetz erteilt. 
 
Es liegt folgende Vorplanung vor: 
Bebauungsstudie von Arch. DI Manfred Partl 
Der Altbestand auf der Liegenschaft Austeingasse 26/30 (desolate Werkstätten- und Lager-
gebäude) soll abgebrochen werden. 
Die Neubebauung sieht ein 5-geschoßiges Wohnhaus an der Straßenfluchtlinie der Austein-
gasse mit zurückgesetztem, partiell 7-geschoßigem Gebäudeteil als Endglied der geschlosse-
nen Bebauung vor. 
Zur südöstlichen Nachbargrundgrenze wird zumindest der gesetzlich geforderte Grenzab-
stand von 7 m und mehr eingehalten. 
Der Hof soll zur Gänze begrünt werden. 
Für 20 Wohneinheiten werden 20 PKW-Abstellplätze in einer Tiefgarage vorgesehen. 
Die zulässige Bebauungsdichte von max. 1,2 wird eingehalten. 
 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird nun die Errichtung eines städtebaulich eingefügten 
Neubaus in die vorliegende Baulücke, bei Einhaltung des Grenzabstandes, ermöglicht. 
Die Hofzone ist dabei, entsprechend dem Stadtentwicklungskonzept, zu entkernen und zu 
begrünen. 
 
 

ANHÖRUNG 
 
Die grundbücherlichen Eigentümer der im Planungsgebiet liegenden und der daran angren-
zenden Grundstücke wurden angehört (Anhörung gemäß § 40 Abs 6 Z 2 StROG 2010) 
 
Während der Anhörungsfrist erfolgte zu den Parteienverkehrszeiten im Stadtplanungsamt 
eine Auskunfts- und Beratungstätigkeit. 
 
 

Einwendungen   
 
Während der Anhörungsfrist vom 7.1.2016 bis 22.1.2016 langten 3 Einwendungen bzw. Stel-
lungnahmen ein. 
 
Einwendung/Stellungnahme 1: 
 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Abt. 15 – Bautechnik und Gestaltung 
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Zusammenfassung: 
Es besteht grundsätzlich kein Einwand. 
Die Frage stellt sich, warum eine Teiländerung und nicht eine Gesamtneubewertung durch-
geführt wird. 
 

Beantwortung: 

Eine Gesamtüberarbeitung wurde erwogen. Da aber nicht davon auszugehen ist, dass 7- bis 
9-geschossige Bestandsgebäude durch eine durchgehende, 5- bis 6-geschossige Bebauung 
realistisch ersetzt werden, wurde davon abgesehen. 

 
Einwendung/Stellungnahme 2: 
 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Abt. 16 – Straßenbau und Gestaltung 
 
Zusammenfassung: 
Im Schreiben wird auf die Einhaltung der „Verkehrsplanerischen Grundsätze“ und die „Regi-
onalen Verkehrskonzepte“ verwiesen. 
 
Beantwortung: 

Der Änderungsbereich des Bebauungsplanes  ist an keine Landestraße angeschlossen und es 
sind auch keine Landesstraßen direkt vom Verkehr aus dem Bebauungsplanänderungsgebiet 
betroffen. Es sind daher keine Maßnahmen entsprechend den übermittelten  „Verkehrspla-
nerischen Grundsätzen“ zu treffen. 
Mit zukünftig maximal 22 Pkw-Stellplätzen im Änderungsbereich des Bebauungsplanes  han-
delt es sich auch nicht um eine "Ansiedelung eines größeren Verkehrserregers", sodass kein 
Verkehrskonzept zur Ermittlung der verkehrlichen Auswirkungen, die bis in das Landesstra-
ßennetz reichen, erforderlich ist. 
Mit der gemeinsamen Umsetzung des Regionalen Verkehrskonzeptes Graz – Graz Umgebung 
(RVK G-GU) seitens Stadt, Land und Umlandgemeinden ist dessen Einhaltung gewährleistet. 
Bzgl. der Einhaltung des RVK G-GU wird auch darauf hingewiesen, dass das Bebauungsplan-
gebiet  sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist (Kategorie 1 - innerstädtische 
Bedienqualität) und damit dem RVK G-GU, das eine Siedlungsentwicklung in vom ÖV gut 
erschlossenen Gebieten fordert, entspricht. 
 
Einwendung/Stellungnahme 3: 
 
Stadt Graz 
A10/8 – Verkehrsplanung 
 
Zusammenfassung: 
Es wird ein Stellplatzschlüssel von einem PKW-Stellplatz je 55 bis 65 m² Wohnnutzfläche be-
kannt gegeben. 
Je 40 m² Wohnnutzfläche ist ein Fahrradabstellplatz erforderlich. Je 250 m² Wohnnutzfläche 
ist ein Fahrradabstellplatz für BesucherInnen erforderlich. 
 



 

4 

 

Beantwortung: 
Der Einwendung bzw. Stellungnahme wurde entsprochen. 
 

 
Änderungen gegenüber dem Auflageentwurf  
 
Aufgrund der Einwendungen hat sich der Bebauungsplan in folgendem Punkt geändert: 
Planwerk: keine Änderung. 
Verordnung §7a (neu) – PKW-Abstellplätze, Fahrradabstellplätze: 
Anstelle der Festlegung von mindestens 1 PKW-Abstellplatz pro Wohneinheit ist je 55 bis 65 
m² Wohnnutzfläche ein PKW-Abstellplatz herzustellen. Diese Werte sind jeweils die Ober- 
oder Untergrenze. 
Zusätzlich wird festgelegt, dass je angefangene 250 m² Wohnnutzfläche ein Fahrradabstell-
platz für BesucherInnen herzustellen ist. 
 
Zu dieser Änderung wurde der Grundeigentümer angehört. 
 
Diese Änderungen haben keine Rückwirkung auf Dritte. 
 

 
Inhalt 
 

Der Bebauungsplan besteht aus dem Verordnungswortlaut und der zeichnerischen Darstel-
lung samt Planzeichenerklärung sowie einem Erläuterungsbericht.  

Er entspricht den inhaltlichen Anforderungen gemäß Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 
und ist widerspruchsfrei zum 4.0 Stadtentwicklungskonzept sowie zum 3.0 Flächenwid-
mungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz. 

 

Hinsichtlich weiterer Informationen wird auf den beiliegenden Erläuterungsbericht ver-
wiesen. 

 

Nach Beschluss durch den Gemeinderat erfolgt die Kundmachung nach den Bestimmungen 
des Statutes der Landeshauptstadt Graz.  
Die Verständigung der EinwenderInnen erfolgt mit Benachrichtigung mit entsprechender 
Erläuterung und Begründung. 
 

Die Zuständigkeit des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz gründet sich auf den § 63 

Abs 1 und 3 StROG 2010. 
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Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung 

stellt daher gemäß §  63 Abs. 2 Stmk. ROG 2010 

 

 

den  
 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
 

1. den       04.01.1             Bebauungsplan „      „Kalvariengürtel – Kalvarienbergstraße – Grimm-
gasse - Austeingasse“ (1. Grazer Bebauungsplan), 1. Teiländerung (Liegenschaft Austeingasse 
26/30, Grst.Nr: 2097/2 und 2097/3)“, bestehend aus dem Wortlaut, der zeichnerischen Darstellung 
samt Planzeichenerklärung und dem Erläuterungsbericht, und  

2. die Einwendungserledigungen. 

 
 
 
Der Bearbeiter: 
 
 
Dipl.-Ing. Klemens Klinar    
(elektronisch gefertigt) 
 
 

  
 
Der Abteilungsvorstand: 
 
 
Dipl.-Ing. Bernhard Inninger 
(elektronisch gefertigt) 

Der Baudirektor: 
 
 
 
Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle 
(elektronisch gefertigt) 
 

 Der Bürgermeister als Stadtsenatsre-
ferent: 
 
 
 
(Mag. Siegfried Nagl) 

 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit……..Stimmen abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung 

des 

 

Ausschusses für  Stadt- und Grünraumplanung 

Stadtsenates am………………………... 

 

Die Schriftführerin  

 

Der Vorsitzende: 
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Der Antrag wurde in der heutigen  ☐ öffentlichen ☐ nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

☐ bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

☐ einstimmig  ☐ mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

☐ Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 
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Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung: 

    Der Bebauungsplan wurde auf die Vorhabensliste gesetzt:  nein        

 

Bezirksrat 

Dem Bezirksrat  IV  wurde am  4.1.2016 gemäß § 6 Abs 2 Z 4 und 5 der  Geschäftsordnung für den 
Bezirksrat, sowie für BezirksvorsteherInnen /Bezirksvorsteher 2009, der 04.01.1 Bebauungsplan zur 
Stellungnahme und Information übermittelt. 

Der Bezirksrat hat keine Stellungnahme abgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 

Signiert von Klinar Klemens                                           
   

Zertifikat
CN=Klinar Klemens,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT 
                                                         
      

Datum/Zeit 2016-02-08T15:17:55+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

Signiert von Inninger Bernhard                                        
   

Zertifikat
CN=Inninger Bernhard,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,  
C=AT                                                     
      

Datum/Zeit 2016-02-08T15:45:34+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

https://sign.app.graz.at/signature-verification
https://sign.app.graz.at/signature-verification
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VERORDNUNG  

 

GZ.: A 14_006570/2014/0003 
 
04.01.1 Bebauungsplan  
„Kalvariengürtel – Kalvarienbergstraße – 
 Grimmgasse - Austeingasse“ (1. Grazer Bebauungsplan) 
1. Teiländerung (Liegenschaft Austeingasse 26/30, 
 Grst.Nr: 2079/3 und 2083/2) 
IV. Bez., KG Lend 
 
 

Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 25.2.2016, mit der in 
Vollziehung der Aufgaben der örtlichen Raumordnung der 04.01.1 Bebauungsplan 
„Kalvariengürtel – Kalvarienbergstraße – Grimmgasse - Austeingasse“ (1. Grazer 
Bebauungsplan) – 1. Teiländerung beschlossen wird. 
 
 

Aufgrund der §§ 40 und 41 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 StROG idF 
LGBl 140/2014  in Verbindung mit den §§ 8, 11 und 89 Abs.4 des Steiermärkischen 
Baugesetzes 1995 idF LGBl 75/2015  und § 3 Abs. 3 der Bebauungsdichteverordnung 1993 
idF LGBl. 58/2011 wird verordnet: 
 
Änderung des Planwerkes: 

Die Änderungen beziehen sich auf die Grst.Nr: 2079/3 und 2083/2 (Ersichtlichmachung im 
Bebauungsplan gelb umrandet). 
Die bestehende Baufluchtlinie bleibt unverändert. Die bestehenden Baugrenzlinien und 
Gebäudehöhenfestlegungen werden durch neue Baugrenzlinien, eine Grenze 
unterschiedlicher Höhenzonen und neuen Gebäudehöhenfestlegungen ersetzt. 
 
Änderung der Verordnung: 
 
§ 5a (neu) - GEBÄUDEHÖHEN 
(1) Im Planwerk sind die jeweils maximal zulässigen Gebäudehöhen eingetragen. 

Höhenbezugspunkt: jeweiliges Gehsteigniveau.  
(2) Die Gesamthöhen werden auf die jeweils maximal zulässigen Gebäudehöhen 

beschränkt. 
(3) Für Stiegenhäuser, Lifte und kleinere Dachaufbauten sind Überschreitungen der 

maximalen Gebäudehöhen und Gesamthöhen zulässig.  
 



 
§ 6a (neu) - FORMALE GESTALTUNG VON GEBÄUDEN 
(1) Straßenseitige Laubengänge sind nicht zulässig. 
(2) Über die Straßenfluchtlinie hervortretende Erker und Balkone sind nicht zulässig. 
(3) Balkone dürfen maximal 1,50  m über die Baugrenzlinie vortreten. 
(4) Bei hofseitigen Balkonen ist die Tiefe des Balkons als Mindestabstand zu den 

seitlichen Nachbargrundgrenzen einzuhalten. 
(5) Flachdächer sind zu begrünen. 

 
§ 7a (neu) - PKW-ABSTELLPLÄTZE, FAHRRADABSTELLPLÄTZE 
(1) Die PKW-Abstellplätze sind in Tiefgaragen zu errichten. 
(2) Bei Neubauten ist je 55 bis 65 m² Wohnnutzfläche ein PKW-Abstellplatz herzustellen. 

Diese Werte sind jeweils die Ober- oder Untergrenze. 
(3) Die Wohnnutzfläche ist die gesamte Bodenfläche einer Wohnung abzüglich der 

Wandstärken. Keller- und Dachbodenräume, Balkone und Terrassen sind bei der 
Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen. 

(4) Je angefangene 40 m² Wohnnutzfläche ist ein witterungsgeschützter 
Fahrradabstellplatz herzustellen. Je angefangene 250 m² Wohnnutzfläche ist ein 
Fahrradabstellplatz für BesucherInnen herzustellen. 

(5) Die Fahrradabstellplätze sind überwiegend im Gebäude zu integrieren, freie 
überdachte Fahrradabstellplätze im Freien sind nur im untergeordneten Ausmaß 
zulässig. 

(6) Oberirdische Fahrradabstellplätze außerhalb der Baugrenzlinien sind nur ohne 
Überdachung zulässig. 

 
§ 7b (neu) - FREIFLÄCHEN, GRÜNGESTALTUNG 
(1) Abweichungen der Lage der im Bebauungsplan eingetragenen Bäume und 

Grünflächen sind zulässig. 
(2) Nicht bebaute Flächen sind zu begrünen. 
(3) Bäume sind als Laubbäume in Baumschulqualität, mit einem Mindeststammumfang 

von 16|18cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen und zu erhalten.  
(4) Die Decke von nicht überbauten Tiefgaragen ist mit einer Vegetationsschicht von 

mindestens 0,7 m Höhe niveaugleich mit dem angrenzenden Gelände zu 
überdecken. 

 
§ 10 (neu) 
(1) Alle übrigen Festlegungen des, vom Gemeinderat am 2.7.1988  beschlossenen, 

04.01.0 Bebauungsplan „Kalvariengürtel – Kalvarienbergstraße – Grimmgasse - 
Austeingasse“ (1. Grazer Bebauungsplan),  bleiben aufrecht.  

(2) Die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes beginnt gemäß § 101 des Statutes der 
Landeshauptstadt Graz mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung (Herausgabe 
des Amtsblattes). 

(3) Der Bebauungsplan liegt im Magistrat Graz, Stadtplanungsamt Europaplatz 20,  
6. Stock, während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 
Der Bürgermeister: 

 
 

Mag. Siegfried Nagl  
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